
DER WEG ZUR 

PSYCHOLOGISCHEN 

PSYCHOTHERAPEUTIN



 1999: Psychotherapeutengesetz

 2009: Forschungsgutachten (Prof. Strauß) -> Reformbedarf

 Finanzierung

 Neue Verfahren

 Zugänge zur Ausbildung

 2019: neues Psychotherapeutengesetz (Inkrafttreten zum 01.09.2020)

Zeitliche Entwicklung

Studienbeginn bis zum 

31.08.2020

Übergangs-

möglichkeiten

Studienbeginn ab dem 

01.09.2020

Ausbildung nach dem 

PsychThG (1999)

Weiterbildung nach dem 

PsychThAusbRefG (2019)



Ausbildung Weiterbildung
3a VZ / 5a TZ 5a VZ (in TZ entsprechend länger)

Studium -> Ausbildung mit Approbation + 

Fachkunde
Approbation = Berufsrecht (was darf ich?)

Fachkunde = Sozialrecht (wer bezahlt es?)

Studium mit Approbation -> 

Weiterbildung mit Fachkunde
Approbation = Berufsrecht (was darf ich?)

Fachkunde = Sozialrecht (wer bezahlt es?)

1800h praktische Tätigkeit 2a Klinische Weiterbildung

600h praktische Ausbildung 2a Ambulante Weiterbildung

600h Theorie 500h Theorie

„Freiberuflich“ = Kein Vergütungsanspruch Angestellt = Vergütungsanspruch

Zwei Berufe
• Psychologische/r PsychotherapeutIn

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

• Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutIn
bis zum 21 Lebensjahr

Ein Beruf: PsychotherapeutIn
• Bereichsweiterbildung Erwachsene

ab dem 18 Lebensjahr

• Bereichsweiterbildung Kinder/Jugendliche
bis zum 21 Lebensjahr



Probleme

 Finanzierung – Finanzierung – Finanzierung

 Masterplätze

 Weiterbildungsplätze

 ambulant

 stationär

 Zeitlicher Ablauf

 Konkurrenz PiA vs. PiW

 Weniger Institute



Ausblick

 Wie lange wird die Ausbildung noch angeboten werden?

 Übergang endet 2032 (2035)

 Es wird bis zum Schluss möglich sein

 nicht mehr überall

 In gemischten Aus-/Weiterbildungsgängen

 Ab wann wird die Weiterbildung angeboten werden?

 Frühesten wenn die Weiterbildungsordnungen verabschiedet sind (im 
Laufe 2022)

 Wenn die Finanzierung geklärt ist (???)


